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1. Grundsätzliches 

1.1. Gesetzliche Grundlagen 

Im Verein werden personenbezogene Daten erho-
ben, verarbeitet und genutzt sowohl unter Verwen-
dung von automatisierten Datenverarbeitungsanla-
gen als auch in manueller Dokumentation. Der Ver-
ein unterliegt damit den Anforderungen des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG) sowie der ab 25. Mai 
2018 geltenden EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGVO). 

1.2. Begriffsbestimmungen 

Personenbezogene Daten: alle Daten, die zur Identi-
fizierung einer natürlichen Person dienen, sowie dar-
über hinaus sämtliche Informationen, die etwas über 
die persönliche oder tatsächliche Situation einer Per-
son aussagen. 

Erheben: Datenbeschaffung durch Befragung oder 
Ausfüllen von Formularen. 

Verarbeiten: Speichern von Daten, Verändern, Über-
mitteln, Sperren, Löschen, Anonymisieren. 

Nutzen: Verwendung von personenbezogenen Da-
ten für die Verwaltung und Betreuung von Vereins-
mitgliedern. 

Im weiteren Verlauf der Datenschutzordnung des 
Vereins wird der Begriff „Datennutzung“ als Sammel-
begriff für das Erheben, Verarbeiten und Nutzen von 
personenbezogener Daten verwendet. 

Automatisierte Verarbeitung: Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung unter Einsatz elektronischer An-
lagen und Programme. 

manuelle Dokumentation: Datenerfassung und 
Speicherung in Papierform, sei es als handschriftlich 
ausgefülltes Formular oder als ausgedruckte Liste. 

Verantwortliche Stelle: jede Institution oder Person, 
die personenbezogene Daten für sich selbst erhebt, 
verarbeitet oder nutzt. 

Betroffener: natürliche Person, deren Daten genutzt 
werden 

1.3. Zulässigkeit der Datennutzung 

Eine Datennutzung ist nur zulässig, sofern es eine 
Vorschrift des BDSG, der EU-DSGVO oder eine sons-
tige Rechtsvorschrift erlaubt oder der Betroffene 
eingewilligt hat. Die grundsätzliche Zulässigkeit einer 
Datennutzung ergibt sich für den Verein aus § 28 (1) 
BDSG: 

„Das Erheben, Speichern, Verändern oder Übermit-
teln personenbezogener Daten oder ihre Nutzung als 
Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke ist 
zulässig,  

1. wenn es für die Begründung, Durchführung oder 
Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder rechts-
geschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Be-
troffenen erforderlich ist, 

2. soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der 
verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwür-
dige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss 
der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt, oder 

3. wenn die Daten allgemein zugänglich sind oder die 
verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es 
sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des Be-
troffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder 
Nutzung gegenüber dem berechtigten Interesse der 
verantwortlichen Stelle offensichtlich überwiegt. 

Bei der Erhebung personenbezogener Daten sind die 
Zwecke, für die die Daten verarbeitet oder genutzt 
werden sollen, konkret festzulegen.“ 

Weiter ergibt sich die Zulässigkeit der Datennutzung 
auch aus der EU-DSGVO, Artikel 6 Ziffer 1 (b) 

„1. Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn min-
destens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt 
ist: 

a) …  

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Ver-
trags, dessen Vertragspartei die betroffene Person 
ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men erforderlich, die auf Antrag der betroffenen 
Person erfolgen; 

c) … “ 

Die Nutzung weiterer personenbezogener Daten, die 
über die notwendigen Daten zur Vertragserfüllung 
hinausgehen, ist nur mit Einwilligung des Betroffe-
nen zulässig (§4 BDSG Ziffer 1). 

„Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personen-
bezogener Daten sind nur zulässig, soweit dieses Ge-
setz oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt 
oder anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat.“ 

In der EU-DSGVO ist diesbezüglich Art. 6 Ziffer 1 (a) 
anzuwenden: 

„1. Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn min-
destens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt 
ist: 

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der 
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwe-
cke gegeben; 

b) …“ 

Hierzu wird in einer datenschutzrechtlichen Beleh-
rung dargestellt, welche Daten der Verein zu wel-
chem Zweck erhebt, welche Angaben freiwillig sind, 
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welche Nachteile dem Betroffenen durch Nichtan-
gabe entstehen können und in welchem Umfang die 
erhobenen Daten durch Funktionsträger des Vereins 
oder zur Übermittlung an Dritte genutzt werden.  

Die Einwilligung bedarf nach §4a Abs. 1 Satz 3 BDSG 
der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Um-
stände eine andere Form angemessen ist.  

Nach Art. 7 (1) EU-DSGVO ist für eine Einwilligung 
keine besondere Form vorgeschrieben, sondern le-
diglich der Nachweis notwendig, dass die betroffene 
Person eingewilligt hat. 

„Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, 
muss der Verantwortliche nachweisen können, dass 
die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer per-
sonenbezogenen Daten eingewilligt hat.“ 

Einwilligungen für die Datennutzung durch den Ver-
ein können durch den Betroffenen (Vereinsmitglied) 
widerrufen werden. 

Einwilligungen können auch durch Kinder und Ju-
gendliche erfolgen, sofern sie in der Lage sind, die 
Konsequenzen der Verwendung ihrer Daten zu ver-
stehen. Sofern eine derartige Verständnisfähigkeit 
zu verneinen ist, muss für die Datennutzung die Ein-
willigung eines Sorgeberechtigten erfolgen.  

2. Erhebung personenbezogener Daten durch 
den Verein 

2.1. Erhebung von Daten der Vereinsmitglieder 

Folgende Daten sind notwendige Daten zur Verfol-
gung der Vereinsziele und zur Betreuung und Ver-
waltung der Mitglieder: 

a) Name 
b) Anschrift 
c) Geburtsdatum 
d) Geschlecht 

Alle weiteren Daten, die vom Verein im Rahmen der 
Aufnahme als Mitglied, der Anmeldung zu Veranstal-
tungen oder sonstigen Datenerhebungen erfolgen, 
sind freiwillig. Hierauf wird bei Erhebung der Daten 
hingewiesen. 

Zu den freiwilligen Daten im Rahmen der Verwirkli-
chung der Vereinsziele sowie der Verwaltung und 
Betreuung der Mitglieder gehören in nicht abschlie-
ßender Aufzählung unter anderem: 

a) Telefonnummer (Festnetz und / oder Mobilfunk) 
b) E-Mail-Adresse 
c) Erklärungen zu Urheberrechten und Rechten am 

eigenen Bild 
d) Kontodaten / Bankverbindung (bei erteiltem 

SEPA-Basis-Lastschriftmandat) 

2.2. Erhebung von Daten Dritter 

Der Verein erhebt Daten von anderen Personen als 
von Vereinsmitgliedern (Lieferanten, Gästen, Teil-
nehmern an Veranstaltungen / Fahrten) soweit dies 
für berechtigte Interessen des Vereins notwendig ist 
und keine besonderen Schutzbedürfnisse der Be-
troffenen bestehen. 

Die Datenerhebung beschränkt sich im Regelfall auf 
die Legitimation der Anwesenheit, also Identifizie-
rung als Angehöriger eines Vereinsmitglieds oder 
sonstiger Interessent. Bei Teilnehmern an Veranstal-
tungen / Fahrten, welche letztlich dem Versiche-
rungsschutz des Vereins unterliegen, erhebt der Ver-
ein notwendige und freiwillige Daten analog dem in 
Ziffer 2.1 beschriebenen Umfang und Verfahren. 

2.3. Erhebung von Personaldaten der Beschäftigten 
des Vereins 

Der Verein erhebt und nutzt personenbezogene Da-
ten von Vorstandsmitgliedern, Kassenprüfern sowie 
weiteren Funktionsträgern des Vereins, soweit diese 
Daten für die Verwirklichung der Vereinsziele, die 
Betreuung von Mitgliedern sowie die Verwaltung des 
Vereins notwendig sind. 

2.4. Erhebung von Daten von Besuchern des Inter-
netauftrittes des Vereins 

Auf unserer Website www.freundeskreis-wi-
mereux.de speichert der Webserver der 1blu AG 
temporär jeden Zugriff in einer Protokolldatei. Fol-
gende Daten werden dabei erfasst und bis zur auto-
matisierten Löschung gespeichert: 

- IP-Adresse des anfragenden Rechners 
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
- Name und URL der abgerufenen Datei 
- Übertragene Datenmenge 
- Meldung, ob der Abruf erfolgreich war 
- Erkennungsdaten des verwendeten Browser- 

und Betriebssystems 
- Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt 
- Name Ihres Internet-Zugangs-Providers 

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zum Zweck, 
die Nutzung der Webseite zu ermöglichen (Verbin-
dungsaufbau), der Systemsicherheit sowie der tech-
nischen Administration der Netzinfrastruktur. 

2.5. Hinweispflicht 

Bei der Erhebung personenbezogener Daten (z.B. im 
Rahmen der Beitrittserklärung) belehrt der Verein 
durch Hinweis auf diese Datenschutzordnung. 
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3. Speicherung personenbezogener Daten 

3.1. Technische und organisatorische Maßnahmen 

Der Verein trifft geeignete Maßnahmen, um die Si-
cherheit personenbezogener Daten in automatisier-
ten Datenverarbeitungssystemen sowie manuellen 
Dokumenten zu gewährleisten.  

3.2. Datenverarbeitung im Auftrag 

Derzeit findet keine Auftragsdatenverarbeitung 
statt. 

4. Nutzung von personenbezogenen Daten 

4.1. Nutzung von Mitgliederdaten 

Der Verein erhebt Daten ausschließlich für den 
Zweck der Verfolgung eigener Vereinsziele und zur 
Mitgliederbetreuung und Verwaltung.  

4.2. Nutzung von Daten Dritter 

Daten Dritter werden ausschließlich genutzt, soweit 
dies für die Verfolgung eigener Vereinsziele notwen-
dig ist. Hierbei beschränkt sich die Nutzung auf die-
jenigen Zwecke, für die der Verein Daten erhoben o-
der erhalten hat. 

4.3. Nutzung der Daten des Vereins für Spenden-
aufrufe und Werbung 

Der Verein nutzt die Daten seiner Vereinsmitglieder 
nur für Spendenaufrufe und Werbung zur Erreichung 
der eigenen Ziele des Vereins. Die Nutzung von Mit-
gliederdaten für die Werbung Dritter, beispielweise 
Arbeitgebern oder Angehörigen von Vereinsmitglie-
dern erfolgt nur nach ausdrücklicher Zustimmung 
der Mitglieder. 

5. Verarbeitung personenbezogener Daten und 
Übermittlung 

5.1. Datenübermittlung an Vereinsmitglieder 

Vereinsmitglieder haben, mit Ausnahme der Funkti-
onsträger des Vereins, keinen Zugriff auf die perso-
nenbezogenen Daten anderer Mitglieder. Soweit im 
Einzelfall für die Organisation von Veranstaltungen 
notwendig, können jedoch Kontaktdaten in notwen-
digem Umfang an einzelne Mitglieder herausgege-
ben werden, ohne dass diese Funktionsträger sind, 
soweit die jeweils Betroffenen dem zustimmen. 

5.2. Bekanntgabe zur Wahrnehmung satzungsmä-
ßiger Mitgliederrechte 

Nach Vereinssatzung ist eine außerordentliche Mit-
gliederversammlung einzuberufen, wenn ein Drittel 
der Mitglieder dies beantragt.  

Zur Wahrnehmung dieses Rechtes kann es erforder-
lich sein, die Kontaktdaten (postalische Anschrift) al-
ler Vereinsmitglieder an den Initiator herauszuge-
ben.  

Hierbei muss dieser jedoch versichern, die Kontakt-
daten ausschließlich für den Zweck der Beantragung 
einer außerordentlichen Versammlung zu nutzen. 
Anstelle der Herausgabe der Kontaktdaten favori-
siert der Verein die Veröffentlichung des Antrages 
durch Vereinsmedien und Rundschreiben durch den 
Verein. 

5.3. Mitteilungen in Aushängen und Vereinspubli-
kationen 

Derzeit erfolgen keine derartigen Mitteilungen. 

5.4. Datenübermittlung an Dachverbände und an-
dere Vereine 

Eine Übermittlung personenbezogener Daten der ei-
genen Mitglieder an Dachverbände und andere Ver-
eine ist nicht vorgesehen. 

5.5. Datenübermittlung an Sponsoren und Firmen 
zu Werbezwecken 

Eine Datenübermittlung an Sponsoren und Firmen zu 
Werbezwecken findet nicht statt. Über Ausnahmen 
entscheidet die Mitgliederversammlung, beispiels-
weise im Rahmen einer Abstimmung über den Ab-
schluss eines Gruppenversicherungsvertrages. 

5.6. Veröffentlichungen im Internet 

Im Internet (Homepage & soziale Netzwerke) wird 
von Funktionsträgern der Vor- und Zuname veröf-
fentlicht. Weitergehende personenbezogene Daten 
(Vita) der Funktionsträger werden nur mit ausdrück-
licher Genehmigung im Internet veröffentlicht. 

5.7. Veröffentlichungen im Intranet 

Ein durch Passwort geschützter Zugangsbereich nur 
für Vereinsmitglieder existiert nicht. 

5.8. personenbezogene Auskünfte an die Presse 
und andere Massenmedien 

Pressemitteilungen und Auskünfte gehören zur nor-
malen Öffentlichkeitsarbeit eines Vereins. Personen-
bezogene Daten werden in diesem Rahmen nur dann 
veröffentlicht, wenn es sich um einen Bericht über 
eine sowieso öffentliche Veranstaltung handelt und 
schutzwürdige Interesse der Mitglieder dem nicht 
entgegenstehen. 

5.9. Übermittlung für Zwecke der Wahlwerbung 

Eine Datenübermittlung zum Zwecke der Wahlwer-
bung findet nicht statt. 

5.10. Übermittlung an Gemeindeverwaltungen 

Verlangen Gemeindeverwaltungen (Stadt Schmal-
lenberg) im Rahmen der Nachweisführung der ord-
nungsgemäßen Verwendung von Zuwendungen die 
Vorlage von Listen mit Namen der Betroffenen, ist 
der Verein zur Übermittlung entsprechender not-
wendiger Daten berechtigt. 



Datenschutzordnung einschl. Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeiten  
des Freundeskreises Wimereux e.V., 57392 Schmallenberg 

Seite 5 von 6 • Stand Juli 2018 

5.11. Datenübermittlung an Arbeitgeber eines Mit-
gliedes und die Versicherung 

Gegenüber Arbeitgebern verweist der Verein auf 
den Grundsatz der Datendirekterhebung bei seinem 
Mitarbeiter.  

Anfragen einer Versicherung werden ausschließlich 
im Rahmen der Schadensabwicklung in notwendi-
gem Umfang beantwortet. Vor Auskunftserteilung 
wird das Mitglied hierzu angehört. 

5.12. Kreis der Zugriffsberechtigten auf Daten 

Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes 
(Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender, Kas-
sierer, Schriftführer) erhalten Vollzugriff auf die per-
sönlichen Daten inklusive der Ergänzung, Änderung 
und Löschung von Daten. Alle Datenänderungen 
werden protokolliert. 

Der Verantwortliche für die Buchführung (Kassierer) 
erhält Zugriff auf die Adressdaten sowie die für die 
Beitragsberechnung erforderlichen Daten wie Zuge-
hörigkeit zu bestimmten Beitragsrollen. Der Zugriff 
beinhaltet eine Schreibberechtigung für Daten zur 
Beitragszahlung. 

6. Berichtigung, Löschung und Sperrung von Da-
ten 

6.1. Umsetzung rechtlicher Vorgaben 

Das Verfahren zur Berichtigung, Löschung und Sper-
rung von Daten richtet sich nach §35 BDSG bzw. Art. 
16 und 17 EU-DSGVO. 

Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn 
diese unrichtig sind. 

Personenbezogene Daten müssen gelöscht werden, 
wenn: 

- ihre Speicherung unzulässig ist 
- die Kenntnis der Daten zur des Zwecks der Spei-

cherung nicht mehr notwendig ist 
- der Sachverhalt, zu dem die Daten gespeichert 

wurden, erledigt ist und seid Entstehung des 
Grundes der Datenerhebung mehr als 3 Jahre 
vergangen sind 

- der Betroffene dies verlangt. 

Anstelle der Löschung sind personenbezogene Daten 
für die weitere Verarbeitung zu sperren, wenn für 
Sachverhalte, für die diese Daten erhoben wurden, 
besondere Aufbewahrungsfristen gelten. Dies be-
trifft in nicht abschließender Aufzählung: Geschäfts-
briefe, Buchungsbelege und Verwendungsnachweise 
in Zusammenhang mit öffentlicher Förderung.  

Gleiches trifft zu, wenn die personenbezogenen Da-
ten Bestandteil rechtlicher Ansprüche für oder gegen 
den Verein sind.  

Personenbezogene Daten werden weiterhin ge-
sperrt, soweit ihre Richtigkeit vom Betroffenen be-
stritten wird und sich weder die Richtigkeit noch Un-
richtigkeit feststellen lässt. 

Soweit gesperrte oder gelöschte personenbezogene 
Daten zu einem früheren Zeitpunkt nach Ziffer 5.6 
dieser Ordnung veröffentlicht wurden, wird der Ver-
ein unter Berücksichtigung der verfügbaren Techno-
logien und der Implementierungskosten angemes-
sene Maßnahmen treffen, auch Links zu den perso-
nenbezogenen Daten zu löschen (Recht auf Verges-
sen). Hierzu wird auf der Internetpräsenz des Vereins 
auf allen Seiten eine Schaltfläche implementiert, 
über die eine Löschung beantragt werden kann. 

Beim Ausscheiden oder Wechseln von Funktionsträ-
gern wird sichergestellt, dass sämtliche Mitglieder-
daten entweder ordnungsgemäß gelöscht oder an 
einen anderen Funktionsträger des Vereins überge-
ben werden und keine Kopien und Dateien und auch 
keine Zugriffsberechtigungen beim bisherigen Funk-
tionsträger verbleiben.  

6.2. technische Beschreibung der Datenlöschung 

Personenbezogene Daten in automatisierten Daten-
verarbeitungssystemen werden durch Entfernen des 
entsprechenden Datensatzes gelöscht.  

7. Organisatorisches 

7.1. Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 

Nach Prüfung der gesetzlichen Grundlagen (BDSG 
und EU-DSGVO) stellt der Verein fest, dass: 

- weniger als 10 Personen mit der automatisierten 
Verarbeitung personenbezogener Daten be-
schäftigt sind 

- die notwendigen Daten zur Mitgliederverwaltung 
(Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht) 
keine „sensiblen Daten“ enthalten  

- „sensible Daten“ nur aufgrund vorheriger Einver-
ständniserklärung der Mitglieder freiwillig erfasst 
werden 

- personenbezogene Daten nicht zum Zweck ge-
schäftsmäßiger Übermittlung dienen (Datenhan-
del). 

Somit liegt keine gesetzliche Verpflichtung vor, einen 
Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Der Vereins-
vorstand kümmert sich daher selbst um die Einhal-
tung des Datenschutzes durch den Verein.  

7.2. Verpflichtung auf Wahrung des Datengeheim-
nisses 

Alle Personen, die Zugang zu Mitgliederdaten haben, 
werden schriftlich auf die Wahrung des Datenge-
heimnisses verpflichtet. 
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7.3. schriftliche Regelung zum Datenschutz und 
Veröffentlichung 

Die Grundzüge der Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung von personenbezogenen Daten werden durch 
diese Datenschutzordnung geregelt. Sie tritt durch 
Beschluss des Vorstandes in Kraft und ist den Ver-
einsmitgliedern in Textform mit Verweis auf den Ver-
öffentlichungsort bekannt zu geben.  

7.4. Inkrafttreten 

Vorstehende Datenschutzordnung wurde durch den 
Vorstand des Freundeskreises Wimereux e.V.  am 
11.07.2018 beschlossen und ist mit Veröffentlichung 
in Kraft getreten. 

8. Quellenangabe und Weiterverwendung 

Diese Datenschutzordnung wurde erstellt unter Ver-
wendung der Handreichungen des Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz Baden-Württemberg und in-
dividuell angepasst.  

9. Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

9.1. Verarbeitungstätigkeiten 

9.1.1. Mitgliederverwaltung 

Die Mitgliederverwaltung dient der Verwaltung der 
Vereinstätigkeiten. Betroffene Personen sind die 
Mitglieder des Vereins. Die erhobenen Daten erge-
ben sich aus Ziffer 2.1 der Datenschutzordnung. 

Die Löschung der Daten erfolgt zwei Jahre nach Be-
endigung der Vereinsmitgliedschaft. Eingesetzte An-
wendungen: Microsoft Office (Word, Excel) 

9.1.2. Beitragsverwaltung 

Die Beitragsverwaltung dient der Vereinsfinanzie-
rung. Betroffene Personen sind die Mitglieder des 
Vereins.  

Die Löschung der Daten erfolgt nach Ablauf der ge-
setzlichen Aufbewahrungsfristen. Eingesetzte An-
wendungen: Microsoft Office (Word, Excel, Profi 
Cash) 

9.1.3. Betrieb der Webseite (inkl. Fotos) 

Der Betrieb der Webseite www.freundeskreis-wi-
mereux.de erfolgt über einen Hosting-Dienstleister 
(1blu AG). 

Der Betrieb der Website dient der Außendarstellung 
und der Information.  Erhobene Daten sind die IP-Ad-
ressen der Besucher der Webseite. Betroffene Per-
sonen sind die Besucher der Webseite. 

Auf Ziffer 2.4 der Datenschutzordnung wird verwie-
sen. Veröffentliche Fotos von Mitgliedern werden 
unverzüglich nach Widerruf der Einwilligung ge-
löscht. 

Die auf der Website veröffentlichte Datenschutzer-
klärung ist als Anlage beigefügt. 

9.2. Ansprechpartner 

Hans-Georg Bette, Kassierer 

10. Inkrafttreten 

Vorstehende Datenschutzordnung und Verzeichnis 
von Verarbeitungstätigkeiten wurden durch den 
Vorstand des Freundeskreises Wimereux e.V.  am 
11.07.2018 beschlossen und sind mit Veröffentli-
chung in Kraft getreten. 

 

 

Anlagen: 

- Muster Beitrittserklärung (Stand 05/2018) 
- Datenschutzerklärung auf unserer Internet-

seite www.freundeskreis-wimereux.de 


